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Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Ambulanter Bereich

Pflegegeld
monatlich - 316 € 545 € 728 € 901 €

Pflegedienst
(Pflegesachleistungen)
monatlich -

724 € 1.363 € 1.669 € 2.095 €

Bis zu 40% der Pflegesachleistungen können für anerkannte
Entlastungsleistungen verwendet werden.

Kombinationsleistungen)
-

Wird die Pflegesachleistung nicht ausgeschöpft, bestehrt der Anspruch 
auf ein anteiliges Pflegegeld. Werden z.B. 60% der Sachleistungen
verbraucht, können noch 40% der Geldleistung ausgezahlt werden.

Tagespflege
monatlich - 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

Entlastungsbetrag
monatlich

125 €
(im Pflegegrad 1 auch für die Grundpflege einsetzbar)

Verhinderungspflege
jährlich

-

Bis zu 1.612 € je kalenderjahr für höchstens 6 Wochen 
(Ausnahme: Stundenweise Inanspruchnahme). Der Betrag kann um 

806 € auf bis zu 2.418 € erhöht werden, wird dann auf den Leistungs-
anspruch der Kurzzeitpflege angerechnet. Anspruch erst ab sechs 

Monaten häuslicher Pflege durch eine Betreuungs- oder Pflegeperson.

Kurzzeitpflege
jährlich -

Bis zu 1.774 € je Kalenderjahr (für max. 8 Wochen). Der Betrag kann auf 
bis zu 3.386 € erhöht werden, wird dann auf den Leistungsanspruch der 

Verhinderungspflege angerechnet.

Pflegehilfsmittel und
Umbaumaßnahmen

Technische Hilfsmittel: vorrangig leihweise
Verbrauchsmittel: 40 € pro Monat

Wohnumfeldverbesserung: bis zu 4.000 €

Soziale Sicherung
der Pflegeperson

-

Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung 
werden geleistet, wenn die Pflegeperson:
• mind. 10 Stunden wöchentlich, an mind. 2 Tagen / Woche pflegt
• nicht mehr als 30 Std./wöchentlich erwerbsfähig ist
• noch keine Altersrente bezieht

Stationärer Bereich/Wohngruppen

Stationäre Pflege (Heim) 
monatlich 125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €

Leistungen in amb. 
Wohngruppen monatlich 214 €

Allgemein

Pflegeberatung und 
Beratung in der 
Häuslichkeit

ja

Pflegekurse ja

7.	Auszug aus den Leistungen der Pflegeversicherung 8.	Kuren für pflegende Angehörige
Menschen, die ihre Angehörigen pflegen 
und häufig Tag und Nacht für einen an-
deren Menschen da sind, verdienen Re-
spekt. Doch Anerkennung und lobende 
Worte sind nicht genug, wenn die Kraft 
allmählich nachlässt und die eigenen 
Bedürfnisse immer zurückgestellt wer-
den müssen.
Wenn die Kraft schwindet und Sie das 
Gefühl haben eine Pause zu brauchen, 
dann kontaktieren Sie eine der Bera-
tungsstellen in Ihrer Nähe.

CaritasSozialdienste Rhein-Kreis
Neuss GmbH

Fachbereich Familie und Jugend
Kurberatung
Telefon: 02133 / 25 00 101
oder 	 0173 / 34 75 292 

9.	Sterbebegleitung
Das Hospiz begleitet Menschen mit einer 
fortschreitenden, nicht heilbaren Erkran-
kung mit begrenzter Lebenszeit. Das 
Franziskus-Hospiz Hochdahl bietet am-
bulante Dienste zu Hause unterhält eine 
Einrichtung in Erkrath.

Franziskus-Hospiz Hochdahl
Trills 27
40699 Erkrath
Telefon: 02104 / 9372-0
E-Mail:
franziskus-hospiz.hochdahl@marienhaus.de
Homepage:
www.franziskus-hospiz-hochdahl.de

Auch Ärztinnen und Ärzte widmen sich 
der Betreuung schwerstkranker Men-
schen und deren Angehörigen. In der 
„Spezialisierten Ambulanten Palliativ-
versorgung“ (SAPV) arbeiten sie ge-
meinsam in einem Netzwerk, dem unter 
anderem spezialisierte Pflegekräfte, am-
bulante Hospizdienste und Sozialarbei-
ter / innen angehören. Stellt der Hausarzt 
bzw. die Hausärztin eine Verordnung 
über die SAPV aus, so entstehen keine 
Kosten für den Krankenversicherten.

SAPV Mettmann GmbH
Telefon: 	02051 / 80 15 32 00 oder 
	 02129 / 37 888 53
E-Mail: info@sapv-mettmann.de
Homepage: www.sapv-mettmann.de
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11. Notdienste
Im Evangelischen Krankenhaus Mett-
mann gibt es eine zentrale Notaufnah-
me. Die Tel.-Nr. lautet 02104 / 773-4919.
Des Weiteren gibt es einen ärztlichen 
Bereitschaftsdienst, für medizinische 
Hilfe in der Nacht, am Wochenende und 
an Feiertagen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116 117
Fax: 0800 / 58 95 210
Homepage: www.116117.de (hierüber
Fax-Formular und weitere Informationen)

Apotheken-Notdienst
Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke 
erfährt man
-	 auf der Internet-Seite unter
	 www.apothekennotdienst-nrw.de,
-	 unter der kostenlosen Tel.-Nr. 		
	 0800/0022833,
-	 per Kurzwahl vom Handy unter 		
	 22833 (Kosten: 69 Cent pro Minute),
-	 per SMS an die 22833 (Kosten: 69 	
	 Cent pro SMS).

Schauen Sie ferner auf den Aushang der 
Notdienste bei den Apotheken.

10. Krankenhaus / Evangelisches 	
	 Krankenhaus Mettmann
Das Evangelische Krankenhaus in Mett-
mann hat zahlreiche Fachabteilungen. 
Erst vor wenigen Jahren wurde die Sta-
tion Vitalis eröffnet, die eine besondere 
Qualität der Behandlungsprozesse für 
solche Patientinnen und Patienten auf-
weist, die Demenz als Nebendiagnose 
haben. 
Unabhängig von der Ursache bringt ein 
Krankenhausaufenthalt mitunter per-
sönliche Probleme mit sich, sei es nur 
ein auszufüllendes Formular oder die 
Planung einer Maßnahme. Hilfestellung 
bietet hierbei der Sozialdienst des jewei-
ligen Krankenhauses. Des Weiteren gibt 
es ein Entlassmanagement, welches bei 
der Planung und Umsetzung von Medi-
kation, Hilfsmitteln, ambulanten Diens-
ten usw. unterstützt.

In Verbindung mit einer bevorstehenden 
Entlassung bietet die „Familiale Pflege“ 
im Krankenhaus auch für Angehörige et-
was an. Sie können lernen, wie man pfle-
gebedürftige Menschen zu Hause best-
möglich betreut. Das Pflegetraining geht 
auch nach dem Krankenhausaufenthalt 
in gewohnter Umgebung weiter.

Während des Aufenthaltes im Evange-
lischen Krankenhaus können Sie auch 
die „Grünen Damen und Herren“ anspre-
chen. Diese arbeiten ehrenamtlich und 
nehmen sich Zeit zuzuhören und sich um 
kleine persönliche Anliegen zu kümmern.
Bei jeglicher Unterstützung durch das 
Evangelische Krankenhaus bedarf es 
der Einwilligung der Patientin bzw. des 
Patienten. Also sollte möglichst bei der 
Einweisung bereits über beschriebene 
Dinge gesprochen werden.

Evangelisches Krankenhaus
Mettmann

Gartenstraße 4-8
Telefon: 02104 / 773-0
E-Mail: info@evk-mettmann.de
Homepage: www.evk-mettmann.de

Vor der Einweisung in ein Krankenhaus, 
während des Aufenthaltes, für die Ent-
lassung und danach sind mehrere Dinge 
zu regeln. Die o.g. Fachstelle für Wohnbe-
ratung & Pflegeberatung der Stadt Mett-
mann informiert und gibt eine Checkliste 
aus, die hierüber einen Überblick ver-
schafft.
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Ob jemand z.B. vergesslich ist, nicht gut laufen kann oder deprimiert ist, in jedem 
Fall gilt es dem betreffenden Menschen mit Würde zu begegnen. Dieses Kapitel 
zeigt Ihnen unterschiedliche Wege auf, über Beratung, finanzielle Unterstützung, 
Betreuung, Vorsorge etc.

1.	Schwerbehindertenausweis
Menschen mit Behinderung haben oft 
zusätzliche finanzielle und organisatori-
sche Aufwände im Alltag. Um diese Auf-
wände etwas auszugleichen gibt es so-
genannte „Nachteilausgleiche“. Das sind 
Leistungen wie Steuerentlastungen oder 
verschiedene Vergünstigungen. Dazu 
zählen Ermäßigungen bei Busfahrten, 
Steuervorteile, Parkerleichterungen, Er-
mäßigung der Rundfunkgebühren usw. 
Für viele dieser Leistungen muss eine 
Schwerbehinderung nachgewiesen wer-
den. Dafür benötigt man einen Schwer-
behindertenausweis.
Der Schwerbehindertenausweis ist die 
amtliche Anerkennung der Schwerbe-
hinderung.
Der Ausweis wird dann ausgestellt, 
wenn der Grad der Behinderung mindes-
tens 50 beträgt. Für die Feststellung ei-
ner Behinderung ist die Kreisverwaltung 
Mettmann zuständig.

Kreis Mettmann, Amt für 
Menschen mit Behinderung

Schwarzbachstraße 10
Telefon: 02104 / 99-3410
Fax 02104 / 99-3411
E-Mail: 
schwerbehindertenrecht@kreis-mettmann.de
Homepage: www.kreis-mettmann.de
Öffnungszeiten Corona-bedingt einge-
schränkt; Information über Homepage

2.	Fahrdienst , Parkerleichterungen
Sind Sie im Besitz eines Schwerbehinder-
tenausweises mit dem Merkzeichen aG, 
dann können Sie bis 700 km im Quartal 
einen vergünstigten Fahrdienst nutzen.
Nähere Informationen erhalten Sie im 
Internet unter www.kreis-mettmann.de/
fahrdienst.de und beim Amt für Men-

schen mit Behinderung der Kreisverwal-
tung Mettmann oder in Ihrem Rathaus.

Kreis Mettmann , Amt für Menschen 
mit Behinderung

Schwarzbachstraße 10
Telefon 02104 / 99-2363
E-Mail fahrdienst@kreis-mettmann.de
Homepage www.kreis-mettmann.de

EU-einheitliche Parkausweise für 
Schwerbehinderte
Der blaue EU-einheitliche Parkausweis 
bietet eine Vielzahl an Parkerleichterun-
gen, die zum Teil auch in den EU-Mit-
gliedsstaaten anerkannt werden. Er be-
rechtigt  zum Beispiel auch zum Parken 
auf gekennzeichneten Schwerbehinder-
tenparkplätzen. Der Bürgerservice der 
Stadt Mettmann (siehe Kapitel A5, S. 9) 
stellt ihn auf Antrag an Menschen aus, 
die einen Schwerbehindertenausweis 
mit dem Merkzeichen aG oder auch Bl 
haben.
Ansonsten können die Voraussetzungen 
für Parkerleichterungen für besondere 
Gruppen von Schwerbehinderten und 
Personen mit vorübergehender erhebli-
cher Gehbehinderungen / Mobilitätsbe-
einträchtigungen geprüft werden. Hierzu 
ist in der Abteilung Verkehrsinfrastruk-
tur der Stadt Mettmann telefonisch ein 
Termin zu vereinbaren, unter der Tel.-Nr. 
980-336 oder -337. 

3.	Persönliches Budget
Menschen mit Behinderung haben einen 
Rechtsanspruch auf Persönliches Bud-
get. Mit diesem kann man Geld statt 
Sachleistungen erhalten und selbst ent-
scheiden welche Leistungen man wo 
und wann in Anspruch nimmt. Hierzu 
berät die EUTB (Ergänzende unabhän-
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gige Teilhabeberatung). Die EUTB be-
rät Menschen mit Behinderungen, von 
Behinderung bedrohte Menschen, aber 
auch deren Angehörige unentgeltlich zu 
Fragen der Rehabilitation und Teilhabe, 
wie Wohnen, Assistenzen usw.

Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB)

Am Sandbach 32, 40878 Ratingen
Telefon: 02102 / 70 68 540
E-Mail: beratung@vibra-ev.de 
Homepage: www.vibra-ev.de
Termine nach Vereinbarung

4.	Beratung, Austausch, Selbsthilfe 
Wohn- und Freizeithilfen bei Behinderung
Frau Mabel Stickley ist die ehrenamt-
liche Behindertenbeauftragte der Stadt 
Mettmann. Sie vertritt die Interessen von 
Menschen mit Behinderung und vermit-
telt zwischen Behörde, Politik und Bevöl-
kerung.

Behindertenbeauftragte der 
Stadt Mettmann 

c/o Stadt Mettmann, Neanderstraße 85, 
40822 Mettmann
Telefon: 0160 / 60 04 076
E-Mail: mabel.stickley@gmx.de
Homepage: www.mettmann.de
Termine nach Vereinbarung, auch 
Hausbesuche möglich

Die Koordinierungs-, Kontakt- und Be-
ratungsstelle (KoKoBe) unterstützt Men-
schen mit Behinderung für ein selbst-
bestimmtes Leben und Wohnen. Sie 
hilft bei der Wohnraumsuche bzw. zur 
Umsetzung der Wohnperspektive. Sie 
nimmt auf Wunsch Kontakte zu Behör-
den und Diensten auf, hilft auch bei An-

tragstellungen. Die KoKoBe bietet eben-
so Informationen über Kultur,- Freizeit, 
Bildungs- und Sportangebote sowie Ver-
anstaltungen und Treffs für Menschen 
mit Behinderung. Entstehen hierbei Kos-
ten, berät die KoKoBe über finanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten.

Koordinierungs-, Kontakt- und 
Beratungsstelle (KoKoBe)

Am Alten Pastorat 4, 42579 Heiligenhaus
Telefon: 02056 / 58 22 391
E-mail: info-nord@kokobe-mettmann.de
Homepage: 
www.pmobil.de/angebote/kokobe

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle informiert 
zu Selbsthilfegruppen und verweist auf 
professionelle Hilfeangebote. Ferner be-
rät sie Selbsthilfegruppen - auch bei 
Gruppenkonflikten - und unterstützt bei 
der Gründung neuer Gruppen.

Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis 
Mettmann (Der Paritätische NRW)

Mühlenstraße 15
Telefon: 9656-22 oder -23
Fax: 02104 / 96 56 20
E-Mail: 
selbsthilfe-mettmann@paritaet-nrw.org
Homepage: www.selbsthilfe-mettmann.de
Newsletter unter www.selbsthilfe-news.de/
anmeldung
Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch 9-12 Uhr
Donnerstag 14-17 Uhr

Der Sozialverband VdK ist eine der Inte-
ressenvertretungen der Rentner, Men-
schen mit Behinderungen, Arbeitslosen, 
Pflegebedürftigen sowie Kriegs-, Wehr-
dienst- und Unfallopfer in Deutschland. 
Mitglieder und Ehrenamtliche berät der 
VDK in sozialrechtlichen Fragen vom 
Schwerbehinderten- bis zum Renten-
recht.

Sozialverband VdK - Kreisverband 
Mettmann

Poststraße 22
Telefon: 02104 / 22817
Fax: 02104 / 28023
E-Mail: kv-mettmann@vdk.de
Homepage: www.vdk.de/kv-mettmann
Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch 9-12 Uhr
Donnerstag 14-17 Uhr

Weiter hat der Landschaftsverband 
Rheinland (LVR) einen „Beratungskom-
pass“ online gestellt. Das Portal bietet 
umfassende Informationen über die Leis-
tungen des Landschaftsverbands und 
soll es Menschen mit und ohne Behinde-
rung erleichtern, ihre Ansprechpersonen 
beim LVR oder bei Partnern des LVR zu 
finden. Sie finden den Beratungskom-
pass unter folgenden Link:  www.bera-
tungskompass.lvr.de 
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5.	Beratung und Unterstützung für
 	 an Taubheit grenzende, gehörlose,
 	 stark sehbehinderte und blinde 	
	 Menschen
Beim Blinden- und Sehbehindertenver-
ein können Sie sich informieren, falls Sie 
von einer Augenkrankheit betroffen sind, 
die zu einer hochgradigen Sehbehinde-
rung oder zu Blindheit führt. Auch Ange-
hörige  können sich informieren.

Blinden- und Sehbehindertenverein 
für den Kreis Mettmann e.V. 
- Selbsthilfeverein

Tamara Ströter (1. Vorsitzende): 
Telefon: 02051 / 60 58 98
Jörg Moses (2. Vorsitzender): 
Telefon: 02129 / 56 76 871
E-Mail: info@bsvkme.de
Homepage: www.bsvkme.de

 

Menschen mit Sinnesbehinderungen 
können im Rheinland finanzielle Unter-
stützung erhalten. Nähere Informationen 
zum Blindengeld, zu Hilfen für hochgra-
dig sehbehinderte Menschen, zum Ge-
hörlosengeld oder die Antragsformula-
re finden Sie auf der Internet-Seite des 
Landschaftsverbands Rheinland un-
ter www.lvr.de. Auch die betreffenden 
Facharztpraxen können Anträge auf den 
Weg bringen.
Personen ab 60 Jahre, die zusätzlich 
Blindenhilfe beziehen möchten, können 
sich zur Antragstellung und für Fra-
gen zur Einkommens- und Vermögens-
prüfung an die Sozialagentur der Stadt 
Mettmann wenden. Diese erreichen Sie 

unter der Tel.-Nr. 02104 / 980-464. 
Auch die Anträge an den LVR können 
ggf. gemeinsam in der Sozialagentur 
ausgefüllt werden.

6.	Demenz
Da es unterschiedliche Formen von De-
menz gibt, übrigens auch solche die um-
kehrbar sind, empfiehlt sich eine fach-
ärztlich breit aufgestellte Diagnostik.
Im Demenz-Netz Mettmann/Wülfrath 
arbeiten unterschiedliche Akteure zu-
sammen, die zu allen Fragen rund um 
das Thema Demenz Betroffene und An-
gehörige beraten und aktiv helfen. Bei 
der Stadt Mettmann ist die Fachstelle für 
Wohnberatung & Pflegeberatung Ihr An-
sprechpartner.

Fachstelle für Wohnberatung & 
Pflegeberatung der Kreisstadt 
Mettmann

Neanderstraße 85, 40822 Mettmann
Telefon: 02104 / 980-466 oder -486
E-Mail: demenzberatung@mettmann.de
Homepage: 
www.mettmann.de/pflegeberatung
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch, 9 bis 12 Uhr
oder nach Terminabsprache, auch 
Hausbesuche

Ferner gibt es in Mettmann folgendes 
Selbsthilfeangebot:

Unterstützung im Alltag der Alzhei-
mer-Gesellschaft Kreis Mettmann 
e.V. – Selbsthilfe Demenz

Düsseldorfer Straße 20
Telefon: 02104 / 79 23 00
Fax: 02104 / 79 23 01
E-Mail: info@alzheimer-kreis-mettmann.de
Homepage: 
www.alzheimer-kreis-mettmann.de

Eine besondere Form des Wohnens bei 
Demenz bieten Wohngemeinschaften 
mit Pflege und Betreuung rund um die 
Uhr. 

integritas - 
Demenzwohngemeinschaften

Bismarckstraße 36 (Büroadresse)
Telefon: 02104 / 97 69 80
Fax: 02104 / 97 69 820
E-Mail: info@integritas.de
Homepage: www.integritas.de

7.	Beratung in Lebenskrisen, Unter-
	 stützung zu Hause und Tagesstätte
Haben ältere Menschen Probleme oder 
Sorgen, so gibt es, je nachdem worum 
es sich handelt, unterschiedliche Bera-
tungs- und Hilfsangebote.
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i Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
der Diakonie im Kirchenkreis Düssel-
dorf-Mettmann e.V.

Bahnstraße 64, 40699 Erkrath
Telefon: 0211 / 22 95 07 10
E-Mail: efl@diakonie-kreis-mettmann.de
Homepage: 
www.diakonie-kreis-mettmann.de

Der Kommunale Sozialdienst der Stadt 
Mettmann berät und gibt Hilfestellung in 
Fragen betreffend Familien, Alleinerzie-
henden oder Einzelpersonen in schwie-
rigen Lebenslagen. Hierzu zählen auch 
Wohnprobleme und drohende Obdach-
losigkeit sowie wirtschaftliche Notsitu-
ationen.

Kommunaler Sozialdienst
der Stadt Mettmann

Neanderstraße 85
02104 / 980-442
E-Mail: jugendamt@mettmann.de
Homepage: www.mettmann.de
Öffnungszeiten:
montags, mittwochs und freitags
9:00 bis 12:00 Uhr
montags bis mittwochs 14:00 bis 15:30 Uhr
donnerstags 14:00 bis 17:30 Uhr

Der Sozialpsychiatrische Dienst des 
Kreisgesundheitsamtes Mettmann berät 
Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen oder psychischen Problemen und 
deren Angehörige aller Altersstufen. Die 
Hilfsangebote sind:
- 	 Information und Beratung in der 	
	 Dienststelle sowie auch im häuslichen 	
	 Umfeld,
- 	Unterstützung und Vermittlung
	 weiterer Hilfen.
Das Team besteht aus verschiedenen 
Berufsgruppen wie Ärztinnen/Ärzten 
für Psychiatrie, Psychologinnen/Psycho-
logen, Sozialarbeiterinnen/Sozialarbei-
tern und Verwaltungsangestellten.

Kreisgesundheitsamt Mettmann,
Sozialpsychiatrischer Dienst

Düsseldorfer Straße 47
Telefon: 02104 / 99-2310
E-Mail: 
kga-spdi-mettmann@kreis-mettmann.de
Homepage: www.kreis-mettmann.de

Unterstützung wird geboten bei Proble-
men mit Suchtmitteln (z.B. Alkohol, Me-
dikamente, illegale Drogen), aber auch 
bei allen Fragen verhaltensbezogener 
Abhängigkeit (z.B. Glücksspielsucht, 
Online-Sucht). Möglich sind auch eine 
anonyme E-Mail- Beratung und Sucht-
beratung online über die Homepage 
www.caritas-suchtberatung.de.

Caritas-Suchthilfe – Caritasverband 
für den Kreis Mettmann e.V.
Caritas Beratungszentrum

Lutterbecker Straße 30
Telefon: 02058 / 78 020
Fax: 02058 / 78 0229
E-Mail: suchthilfe@caritas-mettmann.de
Homepage: www.caritas-suchtberatung.de
Öffnungszeiten:
Do. 15-18 Uhr
Erster Fr. im Monat 10-12 Uhr
Offene Sprechstunde Do. 15-18 Uhr, 
Lutterbecker Straße 30 in Mettmann
Zu vermieten auf Anfrage

Weitere Angebote bei Alkoholabhän-
gigkeit:

Anonyme Alkoholiker
Caritas Netzwerk im Haus der 
Begegnung

Vogelskamp 120
Treffen:
Do. 19:30 – 21:30 Uhr

– für Betroffene und Angehörige

Kreuzbund Mettmann
Selbsthilfegruppe für Alkohol-
abhängige und deren Angehörige
Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis
Mettmann

Mühlenstraße 15
Telefon: 0160 / 90 18 71 74
E-Mail: mettmann@kreuzbund-dv-koeln.de 
oder gschmittat@gmail.com
Treffen:
Mo., 19 – 20:30 Uhr

Das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) 
des SKFM bietet Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen und seelischen 
Problemen, sowie deren Angehörigen, 
umfangreiche Beratung und Hilfe an. 
Abgestimmt auf den Unterstützungs-
bedarf können sozialpsychiatrische Hil-
fen abgestimmt werden. Das SPZ selbst 
hält mehrere in diesem Kapitel aufge-
führte Angebote vor.
Die hierunter erreichbare Kontakt- und 
Beratungsstelle bietet kostenfrei quali-
fizierte Beratung und Gruppenangebote 
für psychisch erkrankte Menschen und 
Angehörige, unabhängig von Nationali-
tät und Religion.

SKFM – Sozialdienst Katholischer 
Frauen und Männer Mettmann e.V.
Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ)

Neanderstraße 68-72
Telefon: 02104 / 1419-125
Fax: 02104 / 1419-144
E-Mail: spz@skfm-mettmann.de
Homepage: www.skfm-mettmann.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 8:30 bis 16:30 Uhr
Freitag 8:30 bis 13:00 Uhr
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Es gibt ebenfalls Angebote bei Alkohol-
abhängigkeit im Rahmen von Selbsthil-
fe. Bitte wenden Sie sich hierzu an die 
Selbsthilfe-Kontaktstelle unter 4. oder 
die oben genannte Caritas-Suchthilfe.

8.	Zu Hause unterstützt und Besuch 	
	 einer Tagesstätte
Ambulant betreutes Wohnen bietet 
psychisch erkrankten Menschen Hilfen 
zum selbständigen Leben in der eige-
nen Wohnung. Es bietet die nötige Un-
terstützung, individuell in Umfang und 
Dauer zu vereinbaren. Weiter gibt es 
auch ambulant psychiatrische Pflege. 
Diese bietet Hilfestellung bei der Wahr-
nehmung persönlicher Bedürfnisse im 
Rahmen eines eigenständigen Lebens. 
Sie kann von einer Ärztin bzw. einem 
Arzt der Neurologie oder Psychiatrie ver-
ordnet werden. Informationen zu beiden 
oben beschriebenen Angebotsformen 
gibt der Sozialpsychiatrische Dienst im 
Kreisgesundheitsamt Mettmann (siehe 
Kapitel G7, S. 62).

Die Tagesstätte bietet erwerbsgemin-
derten psychisch erkrankten Menschen 
eine Hilfe zur Tagesstrukturierung. Es 
stehen arbeits- und beschäftigungsthe-
rapeutisch ausgerichtet eine Holz- und 
Papierwerkstatt, ein PC- und ein haus-

wirtschaftlicher Bereich zur Verfügung. 
Die Tagesstätte kann auch zur Vorbe-
reitung einer beruflichen Rehabilitation 
genutzt werden.

SKFM – Sozialdienst Katholischer 
Frauen und Männer Mettmann e.V.
Tagesstätte für psychisch kranke 
Menschen

Neanderstraße 68-72
Telefon: 02104 / 1419-130
Fax: 02104 / 1419-133
E-Mail: spz@skfm-mettmann.de
Homepage: www.skfm-mettmann.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 8:30 bis 16:30 Uhr
Freitag 8:30 bis 14:00 Uhr

9.	Wege und Entscheidungen ab-
	 nehmen – Vorsorge und Betreuung
Eine rechtliche Betreuung benötigen Er-
wachsene, die krankheits- oder behin-
derungsbedingt ihre Angelegenheiten 
ganz oder teilweise nicht selbst regeln 
können. Das Amtsgericht kann in die-
sem Fall eine/n Betreuer/in bestellen.
Mit einer Betreuungsverfügung können 
Sie im Voraus festlegen, wen das Ge-
richt als rechtliche/n Betreuer/in bestel-
len soll, aber auch wer gar nicht hierfür 
in Frage kommt. Auch Wünsche bzw. 
Vorgaben an diese Person können for-
muliert werden.
Eine Betreuungsverfügung kann auch 
mit einer Vorsorgevollmacht verbunden 
werden. In dieser benennen Sie vorsorg-
lich, ohne Einbindung des Amtsgerich-
tes, eine oder mehrere Personen zur Er-
ledigung rechtlicher Angelegenheiten.
Medizinische Maßnahmen für den Fall 
einer Entscheidungsunfähigkeit müssen 
separat mittels einer Patientenverfü-
gung geregelt werden.

Die folgenden Betreuungsvereine bera-
ten Sie zu den beschriebenen Themen. 
Ebenso werden Begleitung und Schu-
lung ehrenamtlicher Betreuer/innen an-
geboten.

Betreuungsverein der Diakonie im 
Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann e.V.

Bismarckstraße 39
Telefon: 02104 / 23353-24 oder -22
E-Mail: n.lenz@diakonie-kreis-mettmann.de 
oder l.drobny@diakonie-kreis-mettmann.de
homepage:
www.diakonie-kreis-mettmann.de

SKFM – Sozialdienst Katholischer 
Frauen und Männer Mettmann e.V.
Betreuungsverein Mettmann-Wülf-
rath

Neanderstraße 68-72
Telefon: 02104 / 1419-295
Fax: 02104 / 1419-299
E-Mail: info@skfm-mettmann.de
Homepage: www.skfm-mettmann.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 8:30 bis 16:30 Uhr
Freitag 8:30 bis 13 Uhr

Ferner berät die Betreuungsstelle in der 
Kreisverwaltung Mettmann zu Vermei-
dung, Einrichtung und Führung von Be-
treuungen.

Betreuungsstelle des Kreises
Mettmann mit Betreuungsaufsicht

Düsseldorfer Straße 47	
Telefon: 02104 / 99 -2369, -2373, -2376	
E-Mail: betreuungsstelle@kreis-mettmann.de
Homepage: www.kreis-mettmann.de	

Die Einrichtung einer gesetzlichen Be-
treuung ist beim Amtsgericht zu bean-
tragen.

Amtsgericht Mettmann
Gartenstraße 7
02104 / 774-0
E-Mail: poststelle@ag-mettmann.nrw.de
Homepage: www.ag-mettmann.nrw.de
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Stichwort Kapitel Seite

Ambulant betreutes Wohnen G8 64

Angehörige A
B 6
F
F 1
F 3
F 6
F 8
F 10
G 3
G 5
G 7

8
27
46
47-48
49
51
53
54
58
60
62-63

Ausländische Haushalts- und Betreuungskräfte E8 44
behindert / Behinderung A 5

B 4
B 5
F 1
G 1-5
G 9

10
22-24
25
47
57-60
64

Behindertenbeauftragte G 4 58
Betreutes Wohnen/ Wohnen mit Service E

E 2
40
41

Betreuung, rechtliche G 9 64
Bewegung B 5 25
Bildung A 11

B
B 1
G 4

13
14
18
58

Blindheit G 5 60
Brauchtum B 1 15
Bürgerbeteiligung A 4 9
Bürgerbus A 8

B 7
11
28

Bürgerservice A
A 5
G 1

8
9-10
57

Bürgervereine B 3 21
Demenz E 3

F 10
G 6

42
54
60-61

Digitalisierung, Unterstützung im Internet A 10 13

Stichwort Kapitel Seite

Ehrenamt A 10
B 1
B 6-7
C 3
F 1
F 10
G 4
G 9

13
15
26-28
31
48
54
58-59
65

Einkauf / Einkaufen A 8
D
E 5

11
34
42

ermäßigt/ Ermäßigung/ Befreiung A 5
D 4
D 7
G
G 1

10
36
37
56
57

Finanzielle Unterstützung G 4
G 5

58
60

Frauen A 6
C 4

10-11
32-33

Frauenhaus C 4 33
Fundbüro A 5 9
gehörlos G 5 60
Geld / Finanzen C 2

D
D 7
D 8
D 9
F 2
F 4
F 7
G 3
G 5

31
34
37
38
38
49
51
52
57
60

Gesprächskreise B 3 22
Gesundheit / gesundheitlich A 11

B 5
C 3-4
D 4
E 1
E 6
F 1

13
25
32
36
41
43
47

Gewalt, Häusliche Gewalt C 4 32-33
Gleichstellungsstelle A 6 10
Grundsicherung D8 38
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Stichwort Kapitel Seite

Haushalt / Haushaltsnahe Dienstleistungen C 4
E 5
E 8
F1

32
42-43
44
48

Hausnotruf E 7 43
Heim, stationäre Pflege F 6-7 51-52
Hilfsmittel E

E 1
F 4
F 7

40
41
50
52

Integrationsrat A 7 11
Kino B 2 16-17
Kommunaler Sozialdienst G 7 62
Krankenhaus F 6

F 10
50
54

Kriminalprävention C 3 31
Kultur A 11

B
B 1-2
D 7
G 4

13
14
15-16, 18
37
58

Kunst B 2 16-17
Kuren für pflegende Angehörige F 8 53
Kurzzeitpflege F 2-3

F 6
F 7

49
50
52

Lebenskrisen G 7 61
Lebensunterhalt D 8 38
Mahlzeitendienste E 6 43
Mettmann-Pass D 6-7 36-37
Mittagstisch E 4

E 6
42
43

Museum B 1 15-16
Nachbarschaft B 2

C 3
F 1

16
31
48

Nachtpflege F 5 50
Naherholung B 5 25
Notdienste F 11 55
Opferschutz C 3 31
Parkerleichterungen A 5

G 1-2
10
57

Stichwort Kapitel Seite

Patientenverfügung G 9 64
Persönliches Budget G 3 57
Pflegeberatung E 1-3

E 5-7
F
F 1-4
F 6-7
F 10
G 6

41-42
42-43
46
47-50
50-52
54
60

Pflegeleistungen F 1 48
Psychiatrische Pflege G 8 64
psychisch, seelisch C 3-4

F 1
G 7-8

32
47
62-64

Rechtsberatung C 1
C 5

30
33

Rente D 2
F 7
G 4

35
52
59

Reparatur B 6 26
Rundfunkbeitrag D 4 36
Schulden / wirtschaftliche Notsituationen D

D 5
G 7

34
36
62

Schwerbehindertenausweis A 5
G 1-2

10
57

Second-Hand D 6-7 36-37
Sehbehinderung G 5 60
Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen A 8

G 4-6
G 7

11
58-61
63-64

Seniorenrat A 9 12
Sicherheit A 10

C 3
F 1

13
31-32
47

Sozialleistungen D 8 38
Sport B

B 2
B 5
G 4

14
16
25
58

Sterbebegleitung F 9 53
Tafel Mettmann D 2 35

STICHWORT-REGISTER
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Stichwort Kapitel Seite

Tagespflege F 5 50
Tagesstätte G 7

G 8
61
64

Täterberatung C 4 33
Toiletten B 4 22-24
Veranstaltungen A 6

B 1-3
D 7
G 4

10
15-19, 21
37
58

Verhinderungspflege F 3-6
F 7

49-50
52

versorgt / Versorgung A 11
F
F 8

13
46
53

Vorsorge, Vorsorgevollmacht G
G 9

56
64

Wohnberatung E
E 1-3
E 5-7
F 1
F 4
F 6
G 6

40
41-42
42-43
47
50
51
60

Wohnberechtigungsschein (WBS) E 10 45
Wohnen in Gemeinschaft, Wohngemeinschaft (WG) E 3

F 6
42
50-51

Wohngeld D 7
D 9

37
38

Wohnprobleme, Wohnungslosigkeit E 4
G 7

42
62
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